
Wer klagt das Recht der deutschen Öffentlichkeit auf Beteiligung an der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für den Neubau eines US-Hospitals im Munitionsdepot Weilerbach ein?

Auf Antrag der US-Streitkräfte schließt das Bundesministerium 
für Verteidigung die Betroffenen von jeder Einflussnahme auf 

Maßnahmen zum Natur- und Umweltschutz beim Neubau
eines US-Hospitals im Munitionsdepot Weilerbach aus

Im Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung  /  UVPG  (aufzuru-
fen unter  http://www.gesetze-im-in-
ternet.de/bundesrecht/uvpg/gesam-
t.pdf ) ist in § 2 (1) festgelegt: ... 

"Die  Umweltverträglichkeitsprü-
fung umfasst die Ermittlung, Be-
schreibung  und  Bewertung  der 
unmittelbaren  und  mittelbaren 
Auswirkungen  eines  Vorhabens 
auf
1. Menschen,  einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, 
Pflanzen  und  die  biologische 
Vielfalt, 
2.  Boden,  Wasser,  Luft,  Klima 
und Landschaft, ... und
4. die Wechselwirkung zwischen 
den vorgenannten Schutzgütern.
Sie wird unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit durchgeführt." 

                                                       
Aus der Grafik und dem Kartenaus-
schnitt  rechts ist zu ersehen, dass 
der  Neubau  des  US-Hospitals  an 
der  Stelle  errichtet  werden soll,  in 
der sich in der Karte das Schriftfeld 
Westpfalz  BR.  1  -  4 befindet;  er 
würde dort direkt an die rot umran-
dete erweiterte Schutzzone um die 
Brunnen 1 - 4 des Zweckverbandes 
Wasserversorgung "Westpfalz"  an-
grenzen,  der  insgesamt  127  Orts-
gemeinden in den Landkreisen Kai-
serslautern, Kusel, Bad Kreuznach 
und Donnerbergkreis mit Trinkwas-
ser  versorgt.  (Weitere  Infos  dazu 
sind  aufzurufen  unter  http://ww-
w.zwv-westpfalz.de/trinkwasser/gewinnung.htm .)
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                                    LP 142/12 – 09.08.12

    Entnommen aus der RHEINPFALZ vom 04.06.12

    Ausschnitt aus der Karte "Gemeinsames Wasserschutzgebiet 
    Weihergruppe und Westpfalz" des Zweckverbandes 

    Wasserversorgung "Westpfalz"  
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Es besteht also ein berechtigtes Interesse der Anwohner und aller sonstigen Betroffenen 
an der strengen Einhaltung aller einschlägigen Umweltschutz-Vorschriften. Der Neubau 
soll in einem ehemaligen US-Munitionsdepot entstehen, dessen Böden vermutlich stark 
kontaminiert sind. Auf dem Baugelände sollen außerdem schon ab Oktober 47 ha Wald 
gerodet werden, die für den Wasserhaushalt in dem angrenzenden Wasserschutzgebiet 
eigentlich  unverzichtbar  sind.  Das  Grundwasser  unter  der  benachbarten  US-Air  Base 
Ramstein ist bereits so stark verschmutzt,  dass es nur noch als Brauchwasser genutzt 
werden kann. Die für das Bauvorhaben notwendigen großräumigen Erdbewegungen könn-
ten dazu führen, dass auch das Grundwasser im Wasserschutzgebiet so verunreinigt wird, 
dass aus den vier in der Karte verzeichneten Brunnen ebenfalls kein Trinkwasser mehr 
gefördert werden kann. 

Wie der RHEINPFALZ vom 07.08.12 zu entnehmen war, hat das Bundesministerium für 
Verteidigung auf Antrag der US-Stationierungsstreitkräfte unter Berufung auf § 3 (2) des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung die deutsche Öffentlichkeit von der Be-
teiligung daran ausgeschlossen. Die angezogene Bestimmung lautet:

"Das Bundesministerium für Verteidigung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für  Umwelt,  Naturschutz  und Reaktorsicherheit  durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, dass für 
Vorhaben, die der Verteidigung dienen, die Anwendung dieses Gesetzes ausge-
schlossen oder Ausnahmen von den Anforderungen dieses Gesetzes zugelassen 
werden können, soweit zwingende Gründe der Verteidigung oder die Erfüllung 
zwischenstaatlicher Verpflichtungen es erfordern. Dabei ist der Schutz vor erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu berücksichtigen. Sonstige Rechtsvor-
schriften, die das Zulassungsverfahren betreffen, bleiben unberührt. Das Bundesminis-
terium der Verteidigung unterrichtet das Bundesministerium für Umwelt,  Naturschutz 
und Reaktorsicherheit jährlich über die Anwendung der auf Grund von Satz 1 erlasse-
nen Rechtsverordnung." 

Warum hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit keinen 
Einspruch erhoben? Dort hätte man doch erkennen müssen, dass der Neubau eines US-
Lazaretts, für den keinerlei Geheimhaltungsinteresse geltend gemacht werden kann, sehr 
wohl "erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen" zur Folge haben könnte. 

Paul Junker (CDU), der Landrat des Kreises Kaiserslautern, hat zwar "sein Bedauern"  
über den Ausschluss der Bürgerbeteiligung geäußert, aber gleichzeitig betont, "diese for-
male Entscheidung gehe nicht zu Lasten des Umweltschutzes und mindere nicht das Ver-
trauen in den Projektpartner" US-Streitkräfte. Damit liefert er wieder einmal ein herausra-
gendes Beispiel für den vorauseilenden Gehorsam einheimischer Kommunalpolitiker, die 
sich auch noch die bürgerfeindlichste Maßnahme irgendwelcher Ministerien schönreden, 
wenn deren Chefs der gleichen Partei angehören. 

Bleibt nur zu hoffen, dass eine betroffene Gemeinde oder ein Umweltschutz-Verband Wi-
derspruch gegen die ungerechtfertigte Entscheidung des Bundesministeriums für Verteidi-
gung einlegt und notfalls klagt, damit der Beginn der voreiligen Rodungsarbeiten für ein 
völlig überflüssiges Bauvorhaben, das der US-Kongress aus Ersparnisgründen auch noch 
kippen könnte, erst einmal aufgeschoben wird (s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luft-
post-archiv/LP_12/LP11412_200612.pdf ).
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